
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

37
4 

36
7

A
1

��&��
���������
(11) EP 2 374 367 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
12.10.2011 Patentblatt 2011/41

(21) Anmeldenummer: 11159514.6

(22) Anmeldetag: 24.03.2011

(51) Int Cl.:
A45D 34/04 (2006.01) A45D 40/26 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 08.04.2010 DE 202010004724 U

(71) Anmelder: GEKA GmbH
91572 Bechhofen (DE)

(72) Erfinder: Von Jan, Martin
90451, Nürnberg (DE)

(74) Vertreter: Misselhorn, Hein-Martin
Nospat Patent- und Rechtsanwälte 
Isartorplatz 5
80331 München (DE)

(54) Abstreifer aus Lochblech-/bzw. Streckmetall

(57) Die Erfindung betrifft einen Abstreifer zum Ab-
streifen eines Kosmetikapplikators beim Herausziehen
desselben aus einem mit dem zu applizierenden Kosme-
tikum gefüllten Vorratsraum, mit einem Abstreifabschnitt
3 und einem Halteabschnitt 2 zur Festlegung des Ab-
streifers an einem Vorratsbehälter, wobei zwischen dem
Abstreifabschnitt 3 und dem Halteabschnitt 2 zumindest

bereichsweise ein Funktionsabschnitt angeordnet ist,
der eine Siebstruktur S aus mehreren unmittelbar neben-
einander angeordneten Durchlassöffnungen 5 aufweist,
welche den Vorratsraum mit dem Abstreifervorraum 6
verbindet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen zum Entfernen bzw.
Verringern der an einem Applikator anhaftenden Menge
eines Kosmetikums konstruierten Abstreifer nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine mit einem sol-
chen Abstreifer ausgerüstete Kosmetikeinheit nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 12.
[0002] Kosmetikeinheiten und insbesondere Masca-
ras, bestehen aus einem Vorratsbehälter, in dem sich
ein Vorrat des aufzutragenden zähflüssigen oder nahezu
pastösen Kosmetikums befindet. Dieser Vorratsbehälter
kann mit einer Kappe verschlossen werden. Die Kappe
bildet meist ihrerseits einen Teil des Applikators. Zu die-
sem Zweck ist an ihr im Regelfall ein schlanker länglicher
Schaft befestigt, an dessen der Kappe abgewandtem (d.
h. distalen) Ende eine Bürste montiert ist, die zum Auf-
tragen des Kosmetikums dient. Bürste, Schaft und Kappe
bilden also gemeinsam den Applikator.
[0003] Immer dann, wenn die Kappe auf dem Vorrats-
behälter aufgesetzt ist und diesen verschließt, ragt der
Schaft tief in den Vorratsbehälter hinein und taucht die
Bürste in den Vorrat des Kosmetikums ein, wodurch der
Schaft und die Bürste benetzt werden.
[0004] Beim Herausziehen des Applikatorsystemes
muss zumindest der Schaft, im Regelfall aber auch die
Bürste, von überschüssigem Kosmetikum befreit wer-
den. Nur so kann verhindert werden, dass das über-
schüssige Kosmetikum im Verlauf der Anwendung un-
beabsichtigt abtropft und Verschmutzungen verursacht.
[0005] Zu diesem Zweck ist im Bereich der Öffnung
des Vorratsbehälters, durch die der Schaft und
schließlich auch die daran befestigte Bürste aus dem
Vorratsbehälter herausgezogen werden, ein Abstreifer
angebracht.
[0006] Derartige Abstreifer sind seit langem in vielfäl-
tiger Form bekannt.
[0007] Ein typischer Abstreifer ist als mehr oder minder
kegelförmige "Hülse" aus einem recht elastischen Mate-
rial ausgestaltet, deren kleinster Hülsenquerschnitt et-
was kleiner ist als der Querschnitt des Schafts, der die
Bürste trägt. Der kleinste Hülsenquerschnitt liegt also mit
einer gewissen Vorspannung gegen den Schaft an und
streift daher beim Herausziehen des Schafts einen
Großteil des an diesem anhaftenden Kosmetikums ab.
[0008] Soweit keine speziellen Abhilfemaßnahmen
getroffen werden, lässt es sich dabei kaum vermeiden,
dass im Zuge des Herausziehens des Schafts durch den
Abstreifer im Vorratsbehälter Unterdruck entsteht, denn
es kann von außen keine oder nicht hinreichend Luft in
den Vorratsbehälter nachfließen, die den Raum einneh-
men könnte, den der inzwischen aus dem Vorratsbehäl-
ter herausgezogene Teil des Kosmetikapplikators zuvor
eingenommen hatte. Der so im Vorratsbehälter entste-
hende Unterdruck bricht jedenfalls in dem Moment
schlagartig zusammen, in dem der Applikator im Begriff
ist den Abstreifer vollständig hinter sich zu lassen. Der
so entstehende Druckstoß kann bei schnellem Heraus-

ziehen zu einem unerwünschten Spritzen führen. Selbst
dort, wo das nicht der Fall ist, ist jedenfalls zu beobach-
ten, dass sich hierdurch am äußersten distalen Ende der
Bürste ein störender Überschuss des Kosmetikums an-
sammelt.
[0009] Umgekehrt baut sich bei jedem relativ schnel-
len Wiederhineinschieben der Mascarabürste ein Über-
druck in dem Vorratsbehälter auf, da die durch die Mas-
carabürste verdrängte Luft nicht schnell genug entlang
des durch den Abstreifer weitgehend verlegten Spalts
nach außen entweichen kann. Hierdurch wird tendenziell
eine gewisse Menge Mascaramasse an dem Abstreifer
vorbei in den Abstreifervorraum gedrückt (sog. Back-
wiping). Die so mit der Zeit recht deutlich entstehenden
Ablagerungen stören.
[0010] Besonders ausgeprägt sind die geschilderten
Effekte dann, wenn die Benutzerin die Mascarabürste
vor der eigentlichen Mascaraapplikation mehrfach ein
Stück weit herauszieht und wieder hineinschiebt um eine
nach ihrem Gefühl optimale Benetzung der Mascarabür-
ste zu erreichen.
[0011] Um dem Problem abzuhelfen ist vorgeschlagen
worden in der eigentlichen Dichtlippe des Abstreifers
mindestens eine Lücke vorzusehen, die so dimensioniert
ist, dass der Abstreifer nicht mehr nahezu hermetisch
abdichtet, sondern Luft in den Vorratsbehälter nachflie-
ßen kann. Problematisch ist hierbei jedoch, dass sich nur
durch eine entsprechend große Dimensionierung des
freien Querschnitts der Lücke sicherstellen lässt, dass
die mindestens eine Lücke nicht zeitweilig doch durch
das sich im Zuge des Herausziehens vor dem Abstreifer
aufstauende Kosmetikum abgedichtet und damit zeitwei-
lig in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion beeinträch-
tigt wird. Eine derart große Lücke gefährdet indes die
Dichtfunktion des Abstreifers, der ja nicht nur abstreifen
soll sondern auch zu verhindern hat, dass die Kosmetik-
masse bis in einen Bereich hinter dem Abstreifer hinein-
läuft, aus dem sie beim Herausziehen des Applikators
nicht mehr von dem Abstreifer entfernt werden kann.
[0012] Um dem Problem abzuhelfen wird im Stand der
Technik daher alternativ die Anbringung einer einzigen
oder weniger, aber weit voneinander beabstandeter
Druckausgleichsöffnung/en seitlich im Nahbereich hinter
der Kontaktfläche der Dichtlippe vorgeschlagen, so dass
sozusagen ein "Bypass" für den Luftfluss geschaffen ist.
[0013] Indes besteht auch bei diesem Lösungsansatz
ein Zielkonflikt.
[0014] Denn bei einer oder wenigen, weit beabstan-
deten Druckausgleichsöffnung/en mit einem nur kleinen
Öffnungsquerschnitt besteht die Gefahr, dass sich jede
dieser Druckausgleichsöffnungen relativ schnell mit un-
beabsichtigt in ihr abgelagertem und dann angetrockne-
tem Kosmetikum zusetzt - dies deshalb, weil bei einer
im Bypass liegenden Druckausgleichsöffnung im We-
sentlichen rein statische Verhältnisse anzutreffen sind,
weshalb eine solche Druckausgleichsöffnung praktisch
keinem Selbstreinigungseffekt unterworfen ist, im Ge-
gensatz zu einer Druckausgleichsöffnung direkt in der
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eigentlichen Dichtlippe, die ja einem permanenten
Wechselspiel der Kräfte ausgesetzt ist.
[0015] Hingegen entsteht bei einer oder wenigen
Druckausgleichsöffnungen mit einem relativ großen frei-
en Querschnitt schnell das Problem, dass sie zumindest
bei ungünstiger Lagerung der Kosmetikeinheit (z. B. in
einer Damenhandtasche in "Kopfstandposition") im Lau-
fe der Zeit dann doch Kosmetikmasse in den Bereich
hinter den Abstreifer gelangen lässt.
[0016] Im Übrigen ist es so, dass keiner der bislang
bekannten Abstreifer die Option bereitstellt, dass die Be-
nutzerin eine stellen- oder zeitweise als zu groß empfun-
dene Beladung der zum Auftrag dienenden Bürste aktiv
verringern kann ohne die Bürste noch einmal durch den
Abstreifer hindurch in den Vorratsbehälter hineinstoßen
und erneut durch den Abstreifer hindurch herausziehen
zu müssen.
[0017] Angesichts dessen ist es die Aufgabe der Er-
findung einen Abstreifer zu schaffen der zuverlässig ver-
hindert, dass sich beim Herausziehen bzw. Hineinschie-
ben des Applikators aus dem Vorratsbehälter ein Unter-
druck bzw. ein Überdruck aufbaut, ohne dass dies mit
dem Risiko erkauft wird, dass eine größere Menge des
Kosmetikums bis in den Bereich hinter den Abstreifer
gelangt und/oder einen Abstreifer zu schaffen, der eine
gezielte Verringerung der Beladung ermöglicht, so wie
vorstehend beschrieben.
[0018] Diese Aufgabe den Druckausgleich zu verbes-
sern und/oder eine gezielte Beladungsverringerung zu
ermöglichen wird durch einen Abstreifer mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 erreicht, d. h. durch einen Ab-
streifer zum Abstreifen eines Kosmetikapplikators beim
Herausziehen desselben aus einem mit dem zu applizie-
renden Kosmetikum gefüllten Vorratsraum, mit einem
Abstreifabschnitt und einem Halteabschnitt zur Festle-
gung des Abstreifers an einem Vorratsbehälter, wobei
zwischen dem Abstreifabschnitt und dem Halteabschnitt
zumindest bereichsweise ein Durchlassabschnitt ange-
ordnet ist, der eine Siebstruktur aus mehreren unmittel-
bar nebeneinander angeordneten Durchlassöffnungen
aufweist, welche den Vorratsraum mit dem Abstreifer-
vorraum verbindet.
[0019] Eine solche Siebstruktur kann aus einer Viel-
zahl von Durchlassöffnungen bestehen, von denen jede
für sich so klein ist, dass die Kosmetikmasse auch bei
ungünstiger Lagerung der Kosmetikeinheit (beispiels-
weise im Kopfstand) im Wesentlichen nicht dazu in der
Lage ist die Durchlassöffnungen zu überwinden und aus
dem Vorratsraum in den Bereich des Abstreifervorraums
zu gelangen. Da jedoch eine Mehrzahl solcher Durch-
lassöffnungen vorgesehen ist, ergibt sich insgesamt ein
großer Druckausgleichsquerschnitt über den der erfor-
derliche Druckausgleich zuverlässig gewährleistet wird.
Bei entsprechender Dimensionierung der Durchlassöff-
nungen eröffnet sich der Benutzerin zudem die Option
eine gezielte Verringerung der Beladung vorzunehmen,
wie das an späterer Stelle noch ausführlich beschrieben
wird.

[0020] Vorzugsweise ist der Durchlassabschnitt in sei-
nem die Siebstruktur ausbildenden Bereich derart dünn-
wandig ausgebildet, dass sich in den Durchlassöffnun-
gen im Wesentlichen keine Kosmetikmasse ablagern
kann. Bildlich ausgedrückt ist die Wandstärke im Bereich
der Siebstruktur so gering, dass die Durchlassöffnung
keine Leibung aufweist, an der sich eine störende Menge
Kosmetikmasse ablagern könnte, d. h. die Durchlassöff-
nung präsentiert sich aus der Nähe betrachtet im We-
sentlichen als Blende und nicht als Röhre.
[0021] Im Rahmen einer anderen bevorzugten Aus-
führungsform ist vorgesehen, dass der Durchlassab-
schnitt aus einem derart steifen Material hergestellt ist,
dass die Siebstruktur unter dem Einfluss der beim Her-
ausziehen des Applikators auftretenden Kräfte im We-
sentlichen keine Verformung erfährt. Auf diese Art und
Weise wird es der Bürste möglich beim Vorbeistreifen an
der Siebstruktur diese "freizubürsten" und so einem all-
mählichen Zusetzen der Siebstruktur entgegenzuwirken
und/oder eine gezielte Verringerung der Beladung zu er-
reichen, indem die Bürste auf der Seite des Abstreifer-
vorraums eng an der Siebstruktur aus den Durchlassöff-
nungen vorbeigezogen oder vorbeigedreht wird, wo-
durch von diesen Durchlassöffnungen ein Teil der Bela-
dung der Bürste abgezogen bzw. "abgeschabt" wird. Auf
diese Art und Weise kann ggf. auch ein Mascaraüber-
schuss in den Vorratsbehälter zurückbefördert werden,
der sich nach dem Herausziehen zunächst an der dista-
len Stirnfläche des borstentragenden Kerns befindet.
Dieser Überschuss wird am äußersten Rand des Vor-
ratsbehälters abgestreift, so dass sich der Massenüber-
schuss zunächst wieder im Randbereich des Abstreifer-
vorraums befindet. Von hier aus kann dieser Massen-
überschuss beim Wiedereinführen der Bürste ggf. durch
den Durchlassabschnitt hindurch wieder zurück in den
Vorratsraum "gebürstet" bzw. gedrückt werden.
[0022] Dabei kann man an dieser Stelle daran denken,
die Durchlassöffnungen mit einem dieses "Abschaben"
unterstützenden Profil zu versehen, nämlich beispiels-
weise einem schabenden bzw. schneidenden Profil, wie
man es vom Prinzip her von einem fein und multipel ge-
lochten Gemüse- oder Parmesanhobel her kennt - die
einzelnen Öffnungen bei solchen Haushaltsgeräten sind
oft mit einem taschenartig nach außen stehenden Fort-
satz versehen, der vom besagten Gemüse oder Käse
einen feinen Span abhobelt und diesen Span auf der
dem Gemüse oder Käse abgewandten Seite des Hobels
auswirft. Selbstverständlich wird man ein solches Profil
bei einem Kosmetikapplikator deutlich weniger agressiv
ausführen, als bei einem "Gemüsehobel", nämlich so,
dass die Bürste nicht vorzeitig zerstört wird.
[0023] Vorzugsweise ist der die Siebstruktur ausbil-
dende Abschnitt aus einem anderen Material gefertigt
als der Abstreifabschnitt oder zumindest dessen die ei-
gentliche Abstreifwirkung erzeugender Teil. Dies ermög-
licht es für jedes der separaten Teile einen Werkstoff zu
wählen, der optimal auf die Funktion des jeweiligen Bau-
teils abgestimmt ist. Insbesondere kann dann für den
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Durchlassabschnitt ein Metall oder ein Hartkunststoff
verwendet werden, was optimal ist um eine extrem dünn-
wandige aber dennoch in sich eigensteife Siebstruktur
auszubilden.
[0024] Vorzugsweise besteht der Durchlassabschnitt
bzw. zumindest die von ihm ausgebildete Siebstruktur
aus Metall, idealerweise aus Edelstahl.
[0025] Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass der Durchlassabschnitt aus
einer Metallhülse besteht, die vorzugsweise kegelig und
vorzugsweise in Umfangsrichtung in sich geschlossenen
ist. Wo eine solche Metallhülse aus einem planen Loch-
blech oder Streckmetall gerollt oder rundgebogen wor-
den ist, wird der Stoß durch mindestens einen
Schweißpunkt geheftet, so dass die Hülse zuverlässig
ihre runde Form beibehält. Eine solche Metallhülse er-
leichtert den Zusammenbau ungemein, denn sie kann
umspritzt oder eingepresst bzw. in ihrer Endposition ver-
rastet werden.
[0026] Vorzugsweise umfasst die Siebstruktur Durch-
lassöffnungen, die in Umfangsrichtung entlang einer ge-
meinsamen Mittellinie hintereinander angeordnet sind
und/oder in Längsrichtung entlang einer gemeinsamen
Mittellinie hintereinander angeordnet sind.
[0027] Im Rahmen einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist vorgesehen, dass der Durchlassab-
schnitt aus Streckmetall besteht, vorzugsweise aus ei-
nem zu einer Hülse ausgeformten Streckmetall. Dies er-
laubt eine extrem rationelle Ausbildung einer idealen
Siebstruktur mit einer Vielzahl von Durchlassöffnungen,
nämlich idealerweise mehr als 50 Durchlassöffnungen,
was generell optimal ist für jedweden Abstreifer nach der
Lehre der Erfindung.
[0028] Vorzugsweise weisen die einzelnen Durchlas-
söffnungen - in Richtung senkrecht zur Längsache der
Hülse gesehen - jeweils einen freien Öffnungsquer-
schnitt auf, dessen Fläche betragsmäßig der Fläche ei-
nes Kreises mit einem Durchmesser von ≤ 3 mm, bevor-
zugt ≤ 1 mm und idealerweise ≤ 0,75 mm sowie > 0,15
mm entspricht. Dies stellt eine gute Abstimmung aus
Dichtigkeit und geringer Tendenz zur Verstopfung dar.
[0029] Aus gleichem Grund wird bevorzugt dafür ge-
sorgt, dass in Umfangs- oder Längsrichtung unmittelbar
benachbart angeordnete Durchlassöffnungen jeweils
nur durch einen sehr schmalen Steg voneinander ge-
trennt sind, nämlich einen Steg, dessen Fläche kleiner
ist als die freie Querschnittsfläche einer einzelnen Durch-
lassöffnung, vorzugsweise mindestens um den Faktor
1,5 und idealerweise um den Faktor 2.
[0030] Vorzugsweise wird darauf geachtet, dass die
Stegbreite an den schmalsten Stellen des Stegs zwi-
schen zwei benachbarten Öffnungen nicht geringer wird,
als die Stärke des Blechs, das zur Herstellung des Loch-
blechs oder Streckmetalls durch nachfolgendes Lochen
oder Strecken verwendet wird.
[0031] Im Rahmen einer anderen bevorzugten Aus-
führungsform ist vorgesehen, dass die Siebstruktur aus
der Mehrzahl einzelner, unmittelbar nebeneinander an-

geordneter und nur durch Stege voneinander getrennten
Durchlassöffnungen besteht, wobei die Querschnittsflä-
che der Durchlassöffnungen und die Dimensionierung
der Stege so gewählt ist, dass, wenn man die Quer-
schnittflächen der einzelnen Durchlassöffnungen und die
Flächen aufsummiert, die die einzelnen Stege am Au-
ßenumfang aufweisen, zu dem Ergebnis kommt, dass
die Gesamtquerschnittsfläche GQF 20% bis 70%, vor-
zugsweise bis 60% der Gesamtstegfläche GSF aus-
macht.
[0032] Die eingangs genannte Aufgabe wird des Wei-
teren durch eine mit dem erfindungsgemäßen Abstreifer
ausgerüstete Kosmetikeinheit nach Anspruch 12 gelöst.
[0033] Anzumerken ist, dass als Abwandlung isolier-
ter, hauptanspruchsunabhängiger Schutz auch für einen
Abstreifer nachgesucht wird, der zwar anstatt einer Sieb-
struktur an einer oder mehreren Stellen jeweils lediglich
eine einzelne oder mindestens zwei Durchlassöffnungen
besitzt, der aber durch eine derart geringe Wandstärke
und/oder eine metallische Wand gekennzeichnet ist, wie
sie in den entsprechenden Unteransprüchen beschrie-
ben ist und durch die Beschreibung des Ausführungs-
beispiels näher erläutert wird.
[0034] Weitere Vorteile, Wirkungsweisen und Ausge-
staltungsmöglichkeiten ergeben sich aus der nachfol-
genden, auf die Figuren gestützte Beschreibung der Aus-
führungsbeispiele.
[0035] Die Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel
eines Abstreifers, dessen Durchlassabschnitt aus einer
separten Hülse besteht, in die an zwei im Winkwel von
je 180° angeordeten Zonen eine Siebstruktur in Gestalt
einer Lochung eingearbeitet ist;
[0036] Die Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
eines Abstreifers, dessen Durchlassabschnitt aus einer
separaten Hülse aus Streckmetall besteht.
[0037] Die Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Abstreifers 1. Der Abstreifer 1
besteht aus einem Halteabschnitt 2, einem Abstreifab-
schnitt 3 und einem Durchlassabschnitt 4.
[0038] Der Halteabschnitt 2 und der Abstreifabschnitt
3 sind meist ringförmig ausgebildet, d. h. in Umfangsrich-
tung im Wesentlichen in sich geschlossen. Der Abstrei-
fabschnitt 3 besteht aus einem elastischen Material. Er
ist im Regelfall so gestaltet, dass er mit einer bestimmten
Vorspannung gegen den Schaft des Applikators anliegt
und zwar vorzugsweise entlang einer in Umfangsrich-
tung flächig in sich geschlossenen Kontaktlinie, so dass
im Bereich der besagten Kontaktlinie eine weitestgehen-
de Abdichtung gegeben ist, so dass über die Kontaktlinie
also kein spürbarer Druckausgleich erfolgen kann. In
Ausnahmefällen kann die Kontaktlinie jedoch lokale Un-
terbrechungen aufweisen, ohne dass hierdurch der er-
findungsgemäße Vorteil vollständig aufgegeben wird.
[0039] Der Halteabschnitt 2 weist bevorzugterweise
eine vorspringende, rundum verlaufende Schulter 2a auf,
mit deren Hilfe er in einem entsprechenden Sitz des Vor-
ratsbehälters festgelegt wird (meist durch Klemmsitz
bzw. reibschlüssig), so dass der Abstreifer auch beim
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unvorsichtigen Herausziehen des Applikators am Vor-
ratsbehälter verbleibt.
[0040] Der Abstreifabschnitt 3 oder zumindest der Teil
des Abstreifabschnitts 3, der unmittelbar am Stiel anliegt
und diesen abstreift, wird vielfach aus einem weichela-
stischen Material gefertigt sein, meist also einem Mate-
rial, das "gummiartig federnde" Eigenschaften hat, wie
etwa NBR oder aber aus einem Elastomerwerkstoff. In
einer Reihe von Fällen kann aber auch ein Material ver-
wendet werden, das härter ist, beispielsweise LDPE oder
ein vergleichbar nachgiebiges Material. Bei dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel wird eine Ausgestaltung als
Lippendichtung gewählt, die im Wesentlichen unter Bie-
gevorspannung gegen den Stiel anliegt.
[0041] Der Halteabschnitt 2 ist so ausgestaltet, dass
er einen Sitz aufweist, mit dessen Hilfe er passgenau in
einem entsprechend gestalteten Aufnahmeflansch des
Vorratsbehälters festgesetzt werden kann. Vorzugswei-
se, so auch bei diesem Ausführungsbeispiel, ist auch der
Halteabschnitt 2 aus einem weichelastischen Material
gefertigt, meist also einem Material, das "gummiartig fe-
dernde" Eigenschaften hat oder aus einem Elastomer-
werkstoff bzw. LDPE oder einem vergleichbaren Mate-
rial. Der Halteabschnitt 2 kann gerade bei Verwendung
von weichelastischem Material ohne Weiteres zugleich
auch als Dichtung fungieren, mit deren Hilfe sicherge-
stellt wird, dass die Kappe den Vorratsbehälter auslauf-
sicher verschließt, wenn die Kappe auf dem Vorratsbe-
hälter befestigt ist. Zu diesem Zweck wird der Halteab-
schnitt 2 im Regelfall so ausgestaltet und eingebaut sein,
dass er einer Pressung in axialer Richtung des Vorrats-
behälters ausgesetzt ist, wenn die Kappe in Verschlus-
sposition auf den Vorratsbehälter aufgesetzt ist.
[0042] Entlang der Längsachse L des Abstreifers 1 ge-
sehen ist zwischen dem Halteabschnitt 2 und dem Ab-
streifabschnitt 3 ein Durchlassabschnitt 4 vorgesehen.
Der Durchlassabschnitt ist vorteilhafterweise als ein se-
parates Teil ausgeführt, kann jedoch im Einzelfall auch
integraler Bestandteil des Teils sein, das den Abstreif-
abschnitt und/oder den Halteabschnitt ausbildet. Vorteil-
hafterweise kann dieser Durchlassabschnitt aus einem
vom Material des Halteabschnitts und/oder dem Material
des Abstreifabschnitts unterschiedlichen, vorzugsweise
steiferen bzw. härteren Material ausgebildet sein. Zudem
kann dieser Durchlassabschnitt 4 in Umfangsrichtung
des Abstreifers im Wesentlichen vollständig umlaufend
ausgebildet sein, wie beim hiesigen Ausführungsbei-
spiel. Diese Ausgestaltungsart ist bevorzugt, da sie fer-
tigungstechnische Vorteile besitzt, wie im Folgenden
noch näher erkennbar wird.
[0043] Soweit man hier darauf verzichten kann und ei-
nen größeren Herstellungsaufwand in Kauf nimmt, kann
es jedoch auch so sein, dass der Durchlassabschnitt 4
(in Umfangsrichtung des Abstreifers 1 gesehen) nur min-
destens einen einzelnen, auch in Umfangsrichtung be-
grenzten Bereich einnimmt, während in Umfangsrich-
tung gesehen auf gleicher Höhe auch andere Bereiche
existieren, über die eine unmittelbare Verbindung zwi-

schen dem Halteabschnitt 2 und dem Abstreifabschnitt
3 realisiert ist. Der Durchlassabschnitt 4 ist dann in Ge-
stalt einer oder mehrerer, meist entsprechend in Um-
fangsrichtung gekrümmter Plättchen realisiert, die in ent-
sprechende Fenster eingesetzt sind, welches/welche
sich zwischen dem Abstreifabschnitt 3 und dem Halte-
abschnitt 2 auftun.
[0044] Der Durchlassabschnitt 4 besitzt mehrere
Durchlassöffnungen, die jeweils den Innenraum des Vor-
ratsbehälters 1, der das für die Applikation bereitstehen-
de Kosmetikum beherbergt, mit dem Abstreifervorraum
6 verbinden - wobei der Begriff Abstreifervorraum den-
jenigen gedachten Raum bezeichnet, der z. B. beim Her-
ausziehen des Stiels durch den Abstreifer 1 hindurch zwi-
schen der oben genannten Kontaktlinie und derjenigen
gedachten Ebene, die die äußerste Öffnung des Halte-
abschnitts 2 auf ihrer dem Abstreifabschnitt abgewand-
ten Seite aufspannt, eingeschlossen wird.
[0045] Die dem Abstreifervorraum 6 abgewandte Seite
des Abstreifers 1 wird als Vorratsraumseite 7 des Ab-
streifers bezeichnet, dies nur der Vollständigkeit halber.
Die Vorratsraumseite 7 des Abstreifers verschließt bei
bestimmungsgemäßem Einbau des Abstreifers in den
Vorratsbehälter die Öffnung des Vorratsbehälters.
[0046] Jede dieser Durchlassöffnungen 5 hat für sich
allein gesehen nur einen kleinen Öffnungsquerschnitt,
nämlich vorzugsweise einen Öffnungsquerschnitt, des-
sen Fläche betragsmäßig der Fläche eines Kreises mit
einem Durchmesser von weniger als 3 mm bzw. 2 mm
und idealerweise von weniger als 1 mm entspricht. Beim
vorliegenden Ausführungsbeispiel ist dieser Öffnungs-
querschnitt sogar etwas geringer gewählt worden und
beträgt betragsmäßig weniger als die Fläche eines Krei-
ses mit dem Durchmesser von 0,8 mm. Hierbei kann in
manchen Fällen sogar eine noch weitere Durchmesser-
absenkung bis herunter zu 0,5 mm sinnvoll sein. Sofern
die Durchlassöffnungen ausschließlich als Druckaus-
gleichsöffnungen fungieren sollen gilt in manchen Fällen,
also vorzugsweise, dass es nützlich ist den Durchmesser
unter Berücksichtigung des im folgenden Satz Gesagten
möglichst klein zu halten - deutlich kleiner, als die bislang
bekannten, singulären Druckausgleichsöffnungen. Die
untere Grenze für den Durchmesser wird von der Ten-
denz des individuellen Kosmetikums die Druckaus-
gleichsöffnungen dauerhaft zu verstopfen vorgegeben,
sowie der Reinigungswirkung, die die individuelle Bürste
auf die Druckausgleichsöffnungen ausübt. Es ist sinnvoll
die Druckausgleichsöffnungen nur so klein zu halten,
dass eine einzelne Borste durch eine einzelne Druckaus-
gleichsöffnung hindurchstoßen kann.
[0047] Ein anderer Gesichtspunkt ist zu berücksichti-
gen, soweit die Durchlassöffnungen im Wesentlichen
(auch) als Öffnungen fungieren sollen, die eine gezielte
Verringerung der Beladung der Bürste ermöglichen.
Hierunter versteht man die Möglichkeit einen an den Bor-
sten anhaftenden Überschuss der Kosmetikmasse mit
Hilfe der Borsten durch die Druckausgleichsöffnungen 5
hindurch in den Vorratsraum zurückzudrücken - zu die-
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sem Zweck wird mit der Bürste entlang der Druckaus-
gleichsöffnungen eine drückend-abstreifende Bewe-
gung ausgeführt, die einen Teil der überschüssigen Kos-
metikmasse durch die Druckausgleichsöffnungen beför-
dert. Es leuchtet ein, dass gerade auch die Durchmes-
sergrenze für eine derartige Beladungsverringerung
stark von der Beschaffenheit (z.B. der Viskosität) der
Kosmetikmasse und der Bürste abhängt und daher nur
durch eine überschaubare Zahl von Versuchen exakt und
nur für den Einzelfall festgelegt werden kann. Angesichts
dessen verbietet sich eine abstraktgenerelle Festlegung
in Zahlen.
[0048] Für den Fall, dass eine derartige Beladungs-
verringerung möglich gemacht werden soll, ist, sollte der
Öffnungsquerschnitt der einzelnen Durchlassöffnungen
groß dimensioniert werden, wobei die Obergrenze vor-
zugsweise dadurch gesetzt wird, dass der Öffnungsquer-
schnitt so klein bleiben muss, dass im Wesentlichen kein
Kosmetikum vom Vorratsraum durch die Durchlassöff-
nungen hindurch bis in den Abstreifervorraum 7 gelan-
gen kann, sondern - unter Zuhilfenahme der Bürste - nur
ein Transport in umgekehrter Richtung möglich ist. Ins-
besondere um eine derartige Beladungsverringerung zu
gewährleisten werden für die Durchlassöffnungen vor-
zugsweise die oben für den Fall des Druckausgleichs
angegebenen Durchmesser eingehalten, allerdings mit
der Maßgabe, dass Durchmesser unterhalb von 0,2 mm
in jedem Fall, meist unterhalb von 0,5 mm und noch bes-
ser unterhalb von 0,75 mm vorzugsweise vermieden wer-
den.
[0049] Der Durchlassabschnitt 4 ist bei alledem nicht
nur mit einer oder zwei Durchlassöffnungen 5 versehen,
sondern mit einer Siebstruktur S aus Durchlassöffnun-
gen. Dabei wird unter einer Siebstruktur S aus Durchlas-
söffnungen im einfachsten, anspruchslosesten Fall eine
Ansammlung von wenigstens drei, besser wenigstens
vier oder zumindest fünf unmittelbar nebeneinander be-
findlichen Durchlassöffnungen verstanden, die vorzugs-
weise nach dem Muster angeordnet sind, das die ent-
sprechende Augenzahl eines Würfels zeigt. Schon hier-
mit lässt sich der erfindungsgemäße Effekt ansatzweise
erreichen, wenn auch zunächst nur rudimentär. Deutlich
bessere Resultate lassen sich erzielen, wenn die Sieb-
struktur aus einer Schar von mindestens zwölf unmittel-
bar nebeneinander befindlichen Durchlassöffnungen be-
steht. Für ein perfektes Ergebnis sind insgesamt mehr
als 30 oder sogar 45 Durchlassöffnungen vorgesehen.
[0050] Dabei ist es nicht zwingend, dass die Durchlas-
söffnungen so angeordnet sind, dass sie ein wirklich
gleichmäßiges bzw. einer mathematisch umschreibba-
ren Regel folgendes "geometrisches" Muster bilden,
auch wenn eine solche Anordnung klar bevorzugt ist.
Vom Grundsatz her wäre es auch denkbar, die Durch-
lassöffnungen eng beabstandet aber unregelmäßig an-
zuordnen, etwa nach Art eines siebartigen aber völlig
unregelmäßigen Nadeleinstichmusters. Wichtig ist je-
doch, dass zwischen den Durchlassöffnungen jeweils
nur schmale Stege im sogleich noch näher zu definie-

renden Sinne verbleiben.
[0051] Zwei in Umfangs- oder Längsrichtung unmittel-
bar benachbart angeordnete Durchlassöffnungen wer-
den jeweils nur durch einen sehr schmalen Steg vonein-
ander getrennt, nämlich einen Steg, dessen Fläche klei-
ner ist als die freie Querschnittsfläche einer einzelnen
Durchlassöffnung. Vorzugsweise ist die Fläche des be-
sagten Steges sogar mindestens um dem Faktor 1,5 oder
besser noch mindestens um den Faktor 2 kleiner als die
freie Querschnittsfläche einer einzelnen Durchlassöff-
nung.
[0052] Die erfindungsgemäße Siebstruktur aus der
Mehrzahl einzelner, unmittelbar nebeneinander ange-
ordneter und nur durch Stege voneinander getrennter
Durchlassöffnungen lässt sich für viele Fälle alternativ
auch über das Verhältnis aus Gesamtstegfläche GSF zu
Gesamtquerschnittsfläche GQF definieren. Vorzugswei-
se gilt GSF/GQF ≤ 4. Deutlich günstiger ist die Wahl eines
GSF/GQF ≤ 1. Vorzugsweise gilt dabei GSF/GQF ≥ 0,5.
Die Berechnung von GSF und GQF erfolgt, generell in-
dem fiktiv ein Seil um alle diejenigen Durchlassöffnungen
gespannt wird, die die Siebstruktur beranden und damit
die fiktive Seillinie abstützen. Die innerhalb der fiktiven
Seillinie liegenden Flächen werden bei der Berechnung
berücksichtigt.
[0053] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
Siebstruktur aus Durchlassöffnungen besteht, von de-
nen jede für sich eine so kleine freie Querschnittsfläche
aufweist, dass das im Vorratsbehälter befindliche Kos-
metikum aufgrund seiner Viskosität und/oder Oberflä-
chenspannung nicht in wesentlichem Maß dazu in der
Lage ist, die jeweilige Durchlassöffnung zu überwinden
und aus dem Vorratsraum in den oben definierten Ab-
streifervorraum überzutreten - selbst wenn die Kosme-
tikeinheit beispielsweise im Kopfstand gelagert wird, so
dass sich die Kosmetikmasse nach einiger Zeit auf der
Vorratsraumseite 7 vor dem Durchlassabschnitt 4 sam-
melt.
[0054] Erfindungsgemäß wird der Durchlassabschnitt
4 bzw. zumindest sein die Siebstruktur ausbildender Teil
ausgesprochen dünnwandig ausgeführt. Seine Wand-
stärke ist, zumindest im Bereich der Durchlassöffnun-
gen, ≤ 0,75 mm, vorzugsweise ≤ 0,5 mm. Wo Kunststoff
zur Ausbildung der Siebstruktur zum Einsatz kommt kann
die Wandstärke im Einzelfall bis 1,2 mm, besser nur bis
1 mm betragen.
[0055] Dabei soll darauf geachtet werden, dass die
Siebstruktur nach wie vor im Wesentlichen in sich eigen-
steif ist, d. h. unter dem Einfluss der Kräfte, die die Bor-
sten hierauf ausüben, nicht derart nachgibt, dass die Bor-
sten dort ihre noch näher zu beschreibende Reinigungs-
funktion nicht mehr erfüllen können.
[0056] Ausnahmsweise ist eine nach Art einer Folie
ausgestaltete, biegeweiche Siebstruktur vorstellbar, bei-
spielsweise eine vergleichbar harte Mylar-Folie, die
rundum von einem Fenster zwischen dem Halteabschnitt
und dem Abstreifabschnitt aufgespannt gehalten bzw.
gestützt wird und eine Anzahl von Durchlassöffnungen
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aufweist.
[0057] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
der Durchlassabschnitt 4 aus Metall, vorzugsweise aus
Edelstahl gefertigt und liegt daher mit seiner Wandstärke
sogar noch niedriger - die Wandstärke beträgt hier 0,35
mm oder weniger.
[0058] Unter funktionalen Gesichtspunkten lässt sich
sagen, dass die Wandstärke so gering wie möglich ge-
wählt werden sollte, unter Berücksichtigung der nachfol-
gend angegebenen funktionalen Überlegungen.
[0059] Die minimale Wandstärke wird zum einen unter
Festigkeitsgesichtspunkten vorgegeben. Es muss näm-
lich so sein, dass der Durchlassabschnitt 4 bzw. dessen
Siebstruktur, ohne wesentlich bzw. in funktionsbeein-
trächtigender Weise verformt zu werden, den Kräften
standhalten kann, die beim Herausziehen und Abstreifen
des Applikators auftreten sowie beim Wiedereinschieben
des Applikators. Damit hat es aber noch nicht sein Be-
wenden, denn es hat mit der erfindungsgemäßen Dünn-
wandigkeit folgende Bewandtnis:

Im Hinblick auf die Tatsache, dass die Kosmetikmas-
se aufgrund ihrer Viskosität und/oder Eigenspan-
nung die hinreichend klein gewählten Durchlassöff-
nungen 5 von der Vorratraumseite 7 her nicht über-
winden kann und daher über die Durchlassöffnun-
gen 5 praktisch keinen Zutritt zum Abstreifervorraum
6 erlangt, spielt die Wandstärke keine wesentliche
Rolle.

[0060] Eine möglichst geringe Wandstärke ist aber von
Interesse, um sicherzustellen, dass die Durchlassöffnun-
gen 5 nicht verstopfen und dadurch in ihrer Funktion be-
einträchtigt werden, z. B. ihre Druckausgleichsfunktion.
Eine möglichst geringe Wandstärke ist insbesondere
auch von Interesse, um eine gezielte Beladungsverrin-
gerung zu erreichen. Denn eine solche Beladungsver-
ringerung funktioniert nur dann zufriedenstellend, wenn
das von den Borsten in bzw. durch die Durchlassöffnun-
gen zurückgedrückte Kosmetikum nicht in den Durchlas-
söffnungen, d. h. in deren Laibung "hängen bleibt" und
die Durchlassöffnungen verstopft, sondern auf der Seite
des Vorratsraums sofort wieder aus den Durchlassöff-
nungen heraus "extrudiert" bzw. sogar von den durch die
Durchlassöffnungen hindurch gleitenden Borsten in den
Vorratsraum hineingedrückt wird und dann zumindest im
Laufe der Zeit zum Vorrat "zurückkriecht".
[0061] Dies wird zum einen dadurch erreicht, dass Lei-
bung der Druckausgleichsflächen, d. h. die Erstreckung
der Durchlassöffnungen senkrecht zu ihrer Querschnitts-
fläche, so klein bzw. schmal ist, dass sich in den Durch-
lassöffnungen a priori im Wesentlichen keine Kosmetik-
masse ablagern kann.
[0062] Zum Zweiten macht sich der erfindungsgemäß
gestaltete Abstreifer 1 vorzugsweise auch die Reini-
gungswirkung der Bürste des Applikators zu Nutze -
wenn die Bürste beim Herausziehen oder Wiedereinfüh-
ren durch den Abstreifervorraum 6 gezogen bzw. ge-

drückt wird, dann "bürsten" ihre Borsten die Siebstruktur
des Durchlassabschnitts 4 entlang. Sie "stoßen" im Zuge
dessen die Durchlassöffnungen frei, selbst wenn keine
bewusste Beladungsverringerung im o. g. Sinne ausge-
führt wird. Letzteres funktioniert in der Praxis aber nur
dann befriedigend, wenn der Durchlassabschnitt im Be-
reich der Durchlassöffnungen hinreichend dünnwandig
ausgeführt ist - nämlich so dünnwandig, dass die Borsten
die die Durchlassöffnungen tendenziell verlegende Kos-
metikmasse nicht lediglich tiefer in die Durchlassöffnun-
gen 5 hineinstoßen und dort belassen, sondern im We-
sentlichen wirklich aus den Durchlassöffnungen heraus-
stoßen können bzw. dazu in der Lage sind, die in den
Durchlassöffnungen abgelagerte Kosmetikmasse
"durchzustoßen".
[0063] Wie dünn die Wandstärke des Durchlassab-
schnitts in Abhängigkeit von der Konsistenz der indivi-
duellen Mascaramasse, der Beschaffenheit der im Ein-
zelfall verwendeten Bürste und dem gewählten Druch-
messer der Durchlassöffnungen mindestens zu wählen
ist, um diesen Effekt zu erreichen, lässt sich kaum allge-
meinverbindlich in Zahlen ausdrücken, ist aber für den
Einzelfall leicht durch fachübliche Versuche festzustel-
len.
[0064] Wie in Figur 1 gezeigt, ist der Abstreifer 1 so
gestaltet, dass er sich vom Halteabschnitt 2 in axialer
Richtung hin zum Abstreifabschnitt 3 verjüngt, also hin
zum Abstreifabschnitt zumindest abschnittsweise einen
abnehmenden Durchmesser aufweist. Hierdurch wird
dafür gesorgt, dass die Durchlassöffnungen 5 auf der
Vorratsraumseite 7 nicht gegen die Wand des Vorrats-
behälters anliegen oder einen zu engen Spalt mit der
Wand des Vorratsbehälters ausbilden, der durch länger-
fristig im Spalt haftende Kosmetikmasse funktionsbeein-
trächtigend verlegt werden könnte.
[0065] Der von Figur 1 gezeigte Abstreifer wird wie
folgt hergestellt und ist dementsprechend gestaltet:

Der Durchlassabschnitt wird aus einem Blech her-
gestellt, das vorzugsweise noch in ebenem Zustand
mit einer Matrix aus Durchlassöffnungen versehen
wird und dann zu einer vorzugsweise in sich ge-
schlossenen kreiskegligen Hülse verarbeitet wird.
Die Durchlassöffnungen müssen nicht unbedingt
ausgespant werden, sondern können vorzugsweise
auch durch einfaches Durchstoßen mit geeigneten
Spitzwerkzeugen hergestellt werden. Bei der weite-
ren Verwendung ist dann zu beachten, dass der
durch einen solchen Materialverdrängungsvorgang
erzeugte Grat am fertigen Abstreifer borstenscho-
nend auf der Vorratsraumseite 7 zu liegen kommt.
Bei Verwendung von Streckmetall kann es hingegen
sinnvoll sein den dort nur sehr feinen Stanzgrat auf
der Abstreifervorraumseite anzuordnen um eine
rauere Oberfläche zum Reinigen der Bürste zur Ver-
fügung zu haben.

[0066] Die so entstandene kreiskegelige Hülse wird in
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eine entsprechende Form eingelegt. Sodann werden,
vorzugsweise in einem einzigen Spritzgussvorgang, der
Halteabschnitt 2 und der Abstreifabschnitt 3 an den
Durchlassabschnitt 4 in Gestalt der besagten Metallhülse
angespritzt. Auf diese Art und Weise erreicht man eine
dauerhafte Verbindung zwischen dem Halteabschnitt 2
und dem Abstreifabschnitt 3 einerseits und dem Durch-
lassabschnitt 4 andererseits.
[0067] In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein den
Durchlassabschnitt in dem Bereich, in dem er umspritzt,
d.h. von dem Kunststoffmaterial des Halteabschnitts
und/oder des Abstreifabschnitts umflossen wird, mit ei-
nem oder mehreren Löchern, Ausnehmungen oder Vor-
bzw. Rücksprüngen zu versehen, die durch die noch
schmelzflüssige Kunststoffmasse ausgefüllt bzw. einge-
bettet werden, wodurch sogar eine formschlüssige Ver-
ankerung zwischen dem Kunststoff und der Hülse er-
reicht wird.
[0068] Um den Abstreifabschnitt 3 und den Halteab-
schnitt 2 in einem Arbeitsgang anspritzen zu können,
ohne einen erhöhten Aufwand bei der Kunststoffzufuhr
betreiben zu müssen, weist der Abstreifer 1 zumindest
einen den Durchlassabschnitt 4 vom Halteabschnitt 2
zum Abstreifabschnitt 3 überspannenden Steg 8 auf. Im
Regelfall wird nicht nur ein solcher Steg vorgesehen sein,
stattdessen ist es zweckmäßig zumindest drei solcher
Stege 8 über den Umfang verteilt anzuordnen.
[0069] Ein solcher Steg 8 dient, solange die Kunststoff-
masse noch schmelzflüssig ist, als Kanal zum Zuführen,
Ausgleichen und/oder Entlüften der Kunststoffschmelze
vom Halteabschnitt 2 zum Abstreifabschnitt 3 und/oder
umgekehrt.
[0070] Ein solcher Steg 8 bzw. diese Stege 8 verein-
fachen aber in vielen Fällen nicht nur die Fertigung, son-
dern ist auch oder stattdessen unter Festigkeitsgesichts-
punkten sinnvoll. Diese Stege 8 stellen nämlich bei ge-
eigneter Dimensionierung letztendlich Zuganker zwi-
schen dem Abstreifabschnitt 3 und dem Halteabschnitt
2 dar. Ein solcher Zuganker verhindert auch unter un-
günstigen Umständen (insbesondere wenn der Durch-
lassabschnitt 4 aus einem Material besteht, das im Zuge
des Umspritztwerdens keinen besonders guten Haftver-
bund mit dem Kunststoff eingeht, dass der Durchlassa-
bschnitt aus seiner Einbettung in den Kunststoff des Hal-
teabschnitts 2 und/oder des Abstreifabschnitts 3 heraus-
gezogen wird, wenn beispielsweise beim Wiederein-
schieben des Applikators in den Vorratsbehälter relativ
große Zugkräfte in Längsrichtung des Abstreifers auftre-
ten. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn keine zu-
sätzlichen Vorkehrungen getroffen werden, um ein Lö-
sen des Verbundes zu verhindern, wie etwa die bereits
oben beschriebenen Öffnungen usw. im Durchlassab-
schnitt, die beim Umspritzen von der Kunststoffmasse
ausgefüllt werden und dann formschlüssigen Halt bieten.
[0071] Die Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbei-
spiel der Erfindung. Dies unterscheidet sich von dem so-
eben beschriebenen ersten Ausführungsbeispiel nur da-
durch, dass bei ihr der Durchlassabschnitt aus Streck-

metall gefertigt ist anstatt aus einer gelochten Metallhül-
se. Daher gilt das oben für das erste Ausführungsbeispiel
Gesagte für das zweite Ausführungsbeispiel im vollen
Umfang sinngemäß, soweit sich aus den nachfolgenden
Ausführungen oder der eindeutigen figürlichen Darstel-
lung nichts anderes ergibt.
[0072] Die Metallhülse mit der Siebstruktur aus eng
voneinander beabstandeten Durchlassöffnungen 5 wird
bei diesem zweiten Ausführungsbeispiel, wie folgt her-
gestellt und ist auch entsprechend ausgestaltet:

Ein dünnes Metallblech wird in noch ebenem Zu-
stand mit einer Vielzahl von im Wesentlichen parallel
zueinander eingeordneten Einschnitten versehen.
Diese Einschnitte werden i. d. R. noch im gleichen
Arbeitsgang, vom keilförmigen Zinken durchstoßen,
wodurch das Blech im Wesentlichen in seiner Haupt-
ebene gereckt wird, so dass die zwischen den Ein-
schnitten verbliebenen Stege plastisch verformt wer-
den und sich zwischen diesen Stegen die späteren
Durchlassöffnungen auftun. Aus diesem Streckme-
tall, meist erst im Anschluss an das Recken, eine
kurze im Regelfall bis auf einen kleinen Spalt in
Längsrichtung vollständig in sich geschlossenen
Metallhülse geformt, die vorzugsweise eine kegelige
Gestalt, vorzugsweise eine kreiskegelige Gestalt
aufweist. Der besagte Spalt wird im Regelfall hinge-
nommen, da das Steckmetall schlecht mit einer
durchgängigen Naht zu verschweißen und es daher
unwirtschaftlich ist den Versuch zu unternehmen ei-
ne vollständig in sich geschlossene Hülse herzustel-
len. Der Spalt wird aber vorzugsweise durch minde-
stens einen lokalen Schweißpunkt geschlossen ge-
halten.

[0073] Die Querschnittsfläche der einzelnen in diesem
Streckmetall ausgebildeten Durchlassöffnungen kann
sehr einfach durch die Länge der Schnitte des Streck-
metalls und dessen Streckungsgrad eingestellt werden,
sowie durch den Abstand der Schnitte, der die Dimension
der später zwischen den einzelnen Durchlassöffnungen
verbleibenden Stege bestimmt.
[0074] Anzumerken ist noch, dass es durchaus auch
denkbar ist, dass die so hergestellte Metallhülse die Ge-
stalt eines in Umfangsrichtung nicht perfekt kreisförmi-
gen sondern stattdessen polygonalen Kegels aufweist.
Statt an eine kegelförmige Kontur könnte sekundär auch
an eine zylindrische Kontur gedacht werden, sofern der
Durchmesser gegenüber der angrenzenden Wand des
Vorratsbehälters entsprechend zurückgenommen und
auf den Vorteil verzichtet wird, dass der Kegel das Wie-
dereinführen der Bürste erleichtert. Beides gilt übrigens
auch für das erste Ausführungsbeispiel.
[0075] Ein nicht figürlich dargestelltes drittes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung entspricht wahlweise dem
ersten oder zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung,
weshalb das dort Gesagte jeweils auch für dieses dritte
Ausführungsbeispiel uneingeschränkt gilt, soweit nach-
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folgend nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt wird.
[0076] Der Unterschied dieses dritten Ausführungs-
beispiels gegenüber z. B. dem ersten Ausführungsbei-
spiel besteht darin, dass der Durchlassabschnitt 4 hier
nicht durch Umspritzen an dem Halteabschnitt 2 und/
oder dem Abstreifabschnitt 3 befestigt ist, sondern nach-
träglich eingesetzt und befestigt wurde, vorzugsweise
durch Verrasten.
[0077] Die Herstellung erfolgt also so, dass zunächst
eine Einheit aus dem Abstreifabschnitt und dem Halte-
abschnitt hergestellt oder spritzgegossen wird, die über
die besagten Stege miteinander verbunden sind. Je nach
Dicke dieser Stege finden sich also zwischen dem Hal-
teabschnitt und dem Abstandabschnitt mehr oder min-
dergroße zunächst noch freie Fenster. Diese Fenster
werden verschlossen, indem von der Seite des Halteab-
schnitts her eine Hülse eingeschoben wird, die den
Durchlassabschnitt ausbildet. Diese Hülse ist vorzugs-
weise aus Metall, kann jedoch aus einem anderen, selbst
bei Dünnwandigkeit hinreichend eigensteifen Material
bestehen.
[0078] Im Inneren der Einheit aus Halteabschnitt und
Abstreifabschnitt sind Rasteinrichtungen vorgesehen,
die mit der Hülse verrasten, sobald sich diese in ihrer
endgültigen Position befindet. Hierbei kann man sich z.B.
zu Nutze machen, dass der Halteabschnitt aus einem
weichelastischen Elastomermaterial gefertigt ist, wel-
ches sich beim Einschieben der kegeligen Hülse in Um-
fangsrichtung aufdehnt und dann, wenn die Hülse ihre
Endposition erreicht, wieder zurück hinter den Rand der
Hülse schnappt, so wie in Figur 4 angedeutet. Die Hülse
kann dann sehr einfach mit Hilfe eines Stempels von
oben eingedrückt und dabei automatisch gleich verrastet
werden. Natürlich sind auch alternative Befestigungsar-
ten möglich, wie etwa Ultraschallschweißen oder derglei-
chen.

Bezugszeichenliste:

[0079]

1 Abstreifer

2 Halteabschnitt

2a Schulter

3 Abstreifabschnitt

4 Durchlassabschnitt

5 Durchlassöffnungen

6 Abstreifervorraum

7 Vorratsraumseite des Abstreifers

8 Steg

S Siebstruktur

L Längsachse

Patentansprüche

1. Abstreifer zum Abstreifen eines Kosmetikapplika-
tors beim Herausziehen desselben aus einem mit
dem zu applizierenden Kosmetikum gefüllten Vor-
ratsraum, mit einem Abstreifabschnitt (3) und einem
Halteabschnitt (2) zur Festlegung des Abstreifers an
einem Vorratsbehälter, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Abstreifabschnitt (3) und dem
Halteabschnitt (2) zumindest bereichsweise ein
Funktionsabschnitt angeordnet ist, der eine Sieb-
struktur (S) aus mehreren unmittelbar nebeneinan-
der angeordneten Durchlassöffnungen (5) aufweist,
welche den Vorratsraum mit dem Abstreifervorraum
(6) verbindet.

2. Abstreifer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Durchlassabschnitt (4) in sei-
nem die Siebstruktur (S) ausbildenden Bereich der-
art dünnwandig ausgebildet ist, dass sich in den
Durchlassöffnungen (5) im Wesentlichen keine Kos-
metikmasse ablagern kann.

3. Abstreifer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchlas-
sabschnitt (4) aus einem derart steifen Material her-
gestellt ist, dass die Siebstruktur (S) unter dem Ein-
fluss der beim Herausziehen des Applikators auftre-
tenden Kräfte im Wesentlichen keine Verformung er-
fährt.

4. Abstreifer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der die Sieb-
struktur (S) ausbildende Abschnitt aus einem ande-
ren Material gefertigt ist als der Abstreifabschnitt
oder zumindest dessen die eigentliche Abstreifwir-
kung erzeugender Teil.

5. Abstreifer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchlas-
sabschnitt (4) bzw. zumindest die von ihm ausgebil-
dete Siebstruktur (S) aus Metall besteht, vorzugs-
weise aus Edelstahl.

6. Abstreifer vorzugsweise aber nicht nur nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, zum Abstreifen ei-
nes Kosmetikapplikators beim Herausziehen des-
selben aus einem mit dem zu applizierenden Kos-
metikum gefüllten Vorratsraum, mit einem Abstreif-
abschnitt (3) und einem Halteabschnitt (2) zur Fest-
legung des Abstreifers an einem Vorratsbehälter,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Ab-
streifabschnitt (3) und dem Halteabschnitt (2) ein
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Metallabschnitt mit mindestens einer Durchlassöff-
nung (5) eingebaut ist, vorzugsweise in Gestalt einer
Metallhülse.

7. Abstreifer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Sieb-
struktur (S) Durchlassöffnungen (5) umfasst, die in
Umfangsrichtung entlang einer gemeinsamen Mit-
tellinie hintereinander angeordnet sind und/oder in
Längsrichtung entlang einer gemeinsamen Mittelli-
nie hintereinander angeordnet sind;

8. Abstreifer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchlas-
sabschnitt (4) aus Streckmetall besteht, vorzugswei-
se aus einem zu einer Hülse ausgeformten Streck-
metall.

9. Abstreifer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen
Durchlassöffnungen (5) jeweils einen Öffnungsquer-
schnitt aufweisen, dessen Fläche betragsmäßig der
Fläche eines Kreises mit einem Durchmesser von ≤
3mm, bevorzugt ≤ 1 mm und idealerweise ≤ 0,75
mm entspricht.

10. Abstreifer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in Umfangs-
oder Längsrichtung unmittelbar benachbart ange-
ordnete Durchlassöffnungen (5) jeweils nur durch ei-
nen sehr schmalen Steg voneinander getrennt sind,
nämlich einen Steg, dessen Fläche kleiner ist als die
freie Querschnittsfläche einer einzelnen Durchlass-
öffnung (5), vorzugsweise mindestens um dem Fak-
tor 1,5 und idealerweise um den Faktor 2.

11. Abstreifer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Sieb-
struktur (S) aus der Mehrzahl einzelner, unmittelbar
nebeneinander angeordneter und nur durch Stege
voneinander getrennter Durchlassöffnungen (5) be-
steht, wobei die Querschnittsfläche der Durchlass-
öffnungen (5) und die Dimensionierung der Stege
so gewählt ist, dass, wenn man die Querschnittflä-
chen der einzelnen Durchlassöffnungen (5) aufsum-
miert und die Flächen aufsummiert, die die einzelnen
Stege auf der Seite des Außenumfangs aufweisen,
zu dem Ergebnis kommt, dass die Gesamtquer-
schnittsfläche GQF 20% bis 70%, vorzugsweise
60% der Gesamtfläche GSF ausmacht.

12. Kosmetikeinheit - vorzugsweise in Gestalt eines
Mascaras - umfassend einen mit einem Kosmetikum
gefüllten Vorratsbehälter, einen Applikator, der sei-
nerseits aus einem von einem Handgriff abstehen-
den Schaft besteht, der an seinem distalen Ende ein
Applikationselement vorzugsweise in Gestalt einer
Bürste trägt, und einen die einzige Öffnung des Vor-

ratsbehälters kontrollierenden Abstreifer, durch des-
sen Abstreiföffnung hindurch der Schaft und das Ap-
plikationselement hindurch bewegt werden, um das
Applikationselement in den Vorrat des Kosmetikums
einzutauchen oder aus diesem herauszuziehen, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstreifer ein Ab-
streifer nach einem der vorhergehenden Ansprüche
ist.
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